
13. Beurteilung Schwerbehinderter

13.   Beurteilung Schwerbehinderter 

Für die Beurteilung schwerbehinderter Richter und Richterinnen sowie schwerbehinderter Staatsanwälte 
und Staatsanwältinnen gilt Abschnitt 3 Nr. 5 VV-BeamtR entsprechend.

 


